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NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
SITZUNG DES STADTRATES 

 

 
Sitzungsdatum: Dienstag, 05.05.2020 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende 20:15 Uhr 
Ort: in der Europahalle Berching, Schlesierstraße 19, 

92334 Berching 
 

 

ANWESENHEITSLISTE 

Erster Bürgermeister 

Eisenreich, Ludwig    

Mitglieder des Stadtrates 

Altrichter, Melanie    
Bierschneider, Lothar    
Brandmüller, Wolfgang    
Burger, Regina    
Christl, Jan-Joachim, Dr.    
Donhauser, Franz, Dr.    
Höffler, Andreas    
Hollweck, Sieglinde    
Leidl, Josef    
Meissner, Christian  Zweiter Bürgermeister  
Merkert, Petra    
Meyer, Roland    
Mirwald, Günter    
Mosner, Daniel    
Rackl, Manfred    
Stadler, Maximilian    
Steindl, Erich  Dritter Bürgermeister  
Stork, Werner    
Wolfrum, Erhard    
Zeller, Stephan    

Ortssprecher 

Schmid, Christian    
Waldmüller, Siegfried    
Weidinger, Reinhard    
Zaigler, Michael    
Zenk, Ingeborg   
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Schriftführer 

Buchberger, Reinhard    

Verwaltung 

Amon, Markus    
Kappl, Stephan    
Lindner, Thomas    
Sammüller, Bernd    
Schmid, Fabian   
Platzek, Veronica 
Mirwald, Hanna 

 

 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

Ortssprecher 

Bauer, Birgit    
Bauer, Wilfried    
Brendel, Anton    
Eibner, Harald    
Großhauser, Georg    
Köbl, Benjamin    
Meier, Karl    
Neumeyer, Michael    
Seger, Joseph    
Simon, Georg    
Straubmeier, Konrad    
Waffler, Adalbert    
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TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Stadtrates vom 

07.04.2020 
 

   

2 Vereidigung der neu gewählten ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder 2020/866 
   

3 Beschlussfassung über die Zahl und Rechtsstellung der weiteren Bürgermeis-
ter / Bürgermeisterinnen 

2020/867 

   

4 Wahl der weiteren Bürgermeister / Bürgermeisterinnen 2020/868 
   

5 Vereidigung der neu gewählten weiteren Bürgermeister / Bürgermeisterinnen 2020/869 
   

6 Geschäftsordnung für den Stadtrat - Erlass 2020/870 
   

7 Bestimmung weiterer Stellvertreter des Ersten Bürgermeisters 2020/897 
   

8 Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechtes 
- Erlass 

2020/871 

   

9 Besetzung der Ausschüsse 2020/872 
   

10 Bestimmung des / der Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses 2020/873 
   

11 Bestellung von Herrn Bürgermeister Eisenreich zum Eheschließungsstandes-
beamten 

2020/896 

   

12 Berichte und Anfragen  
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Erster Bürgermeister Ludwig Eisenreich eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Stadtrates, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähig-
keit des Stadtrates fest. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung bedankt sich Erster Bürgermeister Eisenreich bei den ausge-
schiedenen Stadtratsmitgliedern Gerhard Binder, Josef Bogner, Gerlinde Delacroix, Erna Fitz, 
Wolfgang Großmann, Maria Meil und Josef Neumeyer für ihr langjähriges, ehrenamtliches Wirken 
und überreicht jeweils eine Urkunde sowie ein Präsent der Stad Berching. 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 

1 
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Stadtrates vom 
07.04.2020 

 

 
 
Einstimmig beschlossen  
 
Die Niederschrift über die Sitzung des Stadtrates vom 07.04.2020 wird genehmigt. 
 
 
 
2 Vereidigung der neu gewählten ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder  

 
Erster Bürgermeister Eisenreich nimmt den neu gewählten Stadtratsmitgliedern Melanie Altrichter, 
Lothar Bierschneider, Regina Burger, Dr. Jan-Joachim Christl, Dr. Franz Donhauser, Petra Merkert 
und Daniel Mosner den Eid nach Art. 31 Abs. 5 Satz 2 GO ab. 
 
 
 

3 
Beschlussfassung über die Zahl und Rechtsstellung der weiteren 
Bürgermeister / Bürgermeisterinnen 

 

 
Der Stadtrat wählt aus seiner Mitte für die Dauer seiner Wahlzeit einen oder zwei weitere Bürger-
meister (Art. 35 Abs. 1 Satz 1 GO). 
 
Während ein weiterer Bürgermeister („Zweiter Bürgermeister“) Pflicht ist, steht es im pflichtgemä-
ßen Ermessen des Stadtrates, einen zweiten weiteren Bürgermeister („Dritter Bürgermeister“) zu 
wählen. 
 
Der Stadtrat legt durch einfachen Beschluss fest, ob er einen „Dritten Bürgermeister“ wählt. 
 
Aufgrund der Vielzahl der wahrzunehmenden Termine bei den Einrichtungen und Institutionen in 
denen die Stadt Berching vertreten bzw. Mitglied ist (AOM, Jura2000, Altmühl-Jura, Regina GmbH, 
Jurenergie, Wasser-Zweckverbände ...) sowie auch bei den rd. 180 Vereinen der Großgemeinde 
war bisher ein dritter Bürgermeister gewählt. 
 
Weitere Bürgermeister sind Ehrenbeamte der Gemeinde (ehrenamtliche weitere Bürgermeister). 
 
 
Einstimmig beschlossen  
 
Für die Amtsperiode des Stadtrates 2020 bis 2026 sind zwei weitere ehrenamtliche Bürger-
meister zu wählen. 
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4 Wahl der weiteren Bürgermeister / Bürgermeisterinnen  

 
Erster Bürgermeister Eisenreich schlägt vor, dass die Wahl der weiteren Bürgermeister / Bürger-
meisterinnen von VI Markus Amon durchgeführt wird. 
 
Aus dem Stadtrat werden hiergegen keine Einwände erhoben. 
 
Zum weiteren Bürgermeister sind nur die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder wählbar, die die Vo-
raussetzungen für die Wahl zum Ersten Bürgermeister erfüllen (Art. 35 Abs. 2 Satz 1 GO). 
Diese Voraussetzungen zählt Art. 39 Abs. 1 GLKrWG auf. 
 
Hat sich der Stadtrat für zwei weitere Bürgermeister ausgesprochen, ist jeder der beiden weiteren 
Bürgermeister einzeln zu wählen.  
Es ist nicht zulässig, in einem Wahlgang die Reihenfolge der beiden weiteren Bürgermeister fest-
zulegen nach dem Motto: Die Person mit der größeren Stimmenzahl ist „Zweiter Bürgermeister“, 
die mit den zweit meisten Stimmen „Dritter Bürgermeister“. 
 
Wahl heißt geheime Abstimmung, also unbeeinflusste, unbeobachtete Stimmabgabe mit der Ga-
rantie, dass auch im Nachhinein nicht nachvollzogen werden kann, wer wie abgestimmt hat. 
 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Neinstimmen und 
leere Stimmzettel sind ungültig. Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmzettel ungültig, 
ist die Wahl zu wiederholen. 
 
Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält keiner der Bewerber mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, so tritt Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit der 
höchsten Stimmenzahl ein.  
Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. 
 
VI Amon weist ergänzend darauf hin, dass alle Stadtratsmitglieder gewählt werden können, bittet 
aber dennoch um entsprechende Vorschläge bzw. Empfehlungen für die Wahl des Zweiten Bür-
germeisters / der Zweiten Bürgermeisterin. 
 
Für die Fraktion der CSU schlägt Stadtratsmitglied Höffler das Stadtratsmitglied Christian Meissner 
zur Wahl zum Zweiten Bürgermeister vor. 
 
Stadtratsmitglied Dr. Donhauser stellt fest, dass die anderen Fraktionen diesen Vorschlag unter-
stützen. Zur Berücksichtigung des Ergebnisses aus der Kommunalwahl und insbesondere auch als 
Zeichen einer künftigen konstruktiven Zusammenarbeit wird jedoch erwartet, dass für die Wahl des 
Dritten Bürgermeisters / der Dritten Bürgermeisterin ein Stadtratsmitglied unterstützt wird, das nicht 
der Mehrheitsfraktion angehört. 
 
VI Amon stellt fest, dass es keine weiteren Vorschläge gibt und führt die Wahl des Zweiten Bür-
germeisters / der Zweiten Bürgermeisterin entsprechend den einschlägigen Vorschriften der Ge-
meindeordnung durch. 
 
Die Auszählung ergibt, dass 21 Stimmen abgegeben wurden. Davon waren zwei Stimmen ungül-
tig. 
 
Auf Stadtratsmitglied Meissner entfallen 18 Stimmen, auf Stadtratsmitglied Rackl 1 Stimme. 
 
VI Amon stellt fest, dass damit Stadtratsmitglied Christian Meissner zum Zweiten Bürgermeister 
der Stadt Berching gewählt ist. 
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Stadtratsmitglied Meissner nimmt die Wahl an und bedankt sich für das entgegengebrachte Ver-
trauen. 
 
Wahl des Dritten Bürgermeisters / der Dritten Bürgermeisterin 
 
Zur Wahl des Dritten Bürgermeisters / der Dritten Bürgermeisterin bittet VI Amon wieder um ent-
sprechende Vorschläge. 
 
Für die Fraktion der SPD schlägt Stadtratsmitglied Wolfrum das Stadtratsmitglied Stephan Zeller 
zur Wahl zum Dritten Bürgermeister vor. 
 
Stadtratsmitglied Dr. Donhauser schlägt das Stadtratsmitglied Petra Merkert zur Wahl zur Dritten 
Bürgermeisterin vor. 
 
Stadtratsmitglied Höffler schlägt das Stadtratsmitglied Erich Steindl zur Wahl zum Dritten Bürger-
meister vor. 
 
VI Amon stellt fest, dass es keine weiteren Vorschläge gibt und führt die Wahl des Dritten Bürger-
meisters / der Dritten Bürgermeisterin entsprechend den einschlägigen Vorschriften der Gemein-
deordnung durch. 
 
Die Auszählung ergibt, dass 21 Stimmen abgegeben wurden. Davon war 1 Stimme ungültig. 
 
Auf Stadtratsmitglied Zeller entfallen 5 Stimmen, auf Stadtratsmitglied Merkert 4 Stimmen und auf 
Stadtratsmitglied Steindl 11 Stimmen. 
 
VI Amon stellt fest, dass damit Stadtratsmitglied Erich Steindl zum Dritten Bürgermeister der Stadt 
Berching gewählt ist. 
 
Stadtratsmitglied Steindl nimmt die Wahl an und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrau-
en. 
 
 
 

5 
Vereidigung der neu gewählten weiteren Bürgermeister / Bürgermeis-
terinnen 

 

 
Erster Bürgermeister Eisenreich nimmt den Stadtratsmitgliedern Christian Meissner als neu ge-
wählten Zweiten Bürgermeister der Stadt Berching und Erich Steindl als neu gewählten Dritten 
Bürgermeister der Stadt Berching den Eid nach Art. 27 KWBG ab. 
 
 
 
6 Geschäftsordnung für den Stadtrat - Erlass  

 
Gem. Art. 45 Abs. 1 GO gibt sich der Stadtrat selbst eine Geschäftsordnung. 
 
Die Geschäftsordnung soll die Vorbereitung und den Ablauf von Sitzungen des Stadtrates und 
seiner Ausschüsse regeln. 
Sie muss Bestimmungen über die Frist und Form der Einladungen zu den Sitzungen sowie über 
den Geschäftsgang des Stadtrates und seiner Ausschüsse enthalten. 
 
Mit Hilfe eines Arbeitskreises aus erfahrenen Bürgermeistern und Verwaltungsleuten wurde von 
unserem Dachverband, dem Bayerischen Gemeindetag, das 2002 erstmals ausgearbeitete Ge-
schäftsordnungsmuster fortentwickelt und notwendige Änderungen eingearbeitet. 
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Das Geschäftsordnungsmuster richtet sich an die durchschnittliche kreisangehörige Einheitsge-
meinde.  
 
Im vorliegenden Entwurf wurden die Empfehlungen des Bayerischen Gemeindetages sowie die 
örtlichen Verhältnisse berücksichtigt. Er ist Ergebnis einer gemeinsamen Besprechung von Vertre-
tern der im Stadtrat vertretenen Fraktionen. 
 
Verwaltungsfachwirt Buchberger weist darauf hin, dass bei § 9 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe c des Ent-
wurfes eine Änderung erforderlich und sinnvoll ist. 
Zur Vermeidung von Irritationen sollte folgende Formulierung aufgenommen werden: 
 
„Vergabe von Aufträgen für Bauvorhaben der Gemeinde bis zur einer Wertgrenze von 350.000,-- € 
brutto. Für Straßenbaumaßnahmen ist diese Wertgrenze nicht anzuwenden.“ 
 
Seitens des Stadtrates werden hiergegen keine Einwände erhoben. 
 
 
Einstimmig beschlossen  
 
Die Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Berching wird entsprechend dem vorlie-
genden Entwurf, der Bestandteil dieses Beschlusses und dieser Niederschrift als Anlage 
beigefügt ist, beschlossen. 
 
 
 
7 Bestimmung weiterer Stellvertreter des Ersten Bürgermeisters  

 
Gem. Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GO vertreten die weiteren Bürgermeister den ersten Bürgermeister im 
Fall seiner Verhinderung in ihrer Reihenfolge. 
 
Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen kann der 
Stadtrat weitere Stellvertreter aus der Mitte der Stadtratsmitglieder in Reihenfolge bestimmen (Art. 
39 Abs. 1 Satz 2 GO, § 17 Abs.  Geschäftsordnungsmuster). 
 
 
Einstimmig beschlossen  
 
Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen be-
stimmt der Stadtrat eine weitere Stellvertretung in folgender Reihenfolge: 
 
Stadtratsmitglied Andreas Höffler 
Stadtratsmitglied Stephan Zeller 
Stadtratsmitglied Petra Merkert 
Stadtratsmitglied Dr. Franz Donhauser 
 
 
 

8 
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechtes - Erlass 

 

 
Gleichzeitig mit der Geschäftsordnung hat der Stadtrat eine Satzung zur Regelung von Fragen des 
örtlichen Gemeindeverfassungsrechtes zu erlassen. 
 
Diese Satzung regelt die Zusammensetzung des Stadtrates, der Ausschüsse (insbesondere die 
Anzahl der Mitglieder) sowie die Entschädigungen für Stadtratsmitglieder und Ortssprecher etc.. 
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Der vorliegende Entwurf entspricht dem Muster des Bayerischen Gemeindetages. Er ist ebenfalls 
Ergebnis einer gemeinsamen Besprechung von Vertretern der im Stadtrat vertretenen Fraktionen. 
 
 
Einstimmig beschlossen  
 
Die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechtes wird ent-
sprechend dem vorliegenden Entwurf, der Bestandteil dieses Beschlusses und dieser Nie-
derschrift als Anlage beigefügt ist, beschlossen. 
 
 
 
9 Besetzung der Ausschüsse  

 
Bezüglich der Ausschüsse (Bildung und Auflösung, Anzahl der Mitglieder etc.) wird auf die Best-
immungen im beiliegenden Entwurf der Geschäftsordnung (§§ 7 ff.) sowie im Entwurf der Satzung 
zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts (§ 2) verwiesen. 
 
In der Sitzung am 05.05.2020 sind die Mitglieder der Ausschüsse sowie deren Vertreter namentlich 
zu benennen. 
 
Bei Anwendung des Verfahrens Hare / Niemeyer ergibt sich für den Bau- und Umweltausschuss 
sowie für den Haupt- und Finanzausschuss folgende Sitzverteilung: 
 
CSU  6 Sitze 
FW Berching 1 Sitz 
SPD  1 Sitz 
DF Berching 1 Sitz 
 
Die Fraktionen der FW Berching und der SPD haben den gleichen Anspruch auf einen zweiten 
Ausschusssitz.  
Die Entscheidung welche Fraktion den Ausschusssitz erhält erfolgt entsprechend den Regelungen 
in der Geschäftsordnung. Ein eventueller Losentscheid wäre für jeden Ausschuss gesondert zu 
treffen. 
 
Für den Rechnungsprüfungsausschuss ergibt sich folgende Sitzverteilung: 
 
CSU  4 Sitze 
FW Berching 1 Sitz 
SPD  1 Sitz 
DF Berching 1 Sitz 
 
Bezüglich der Sitzverteilung im Bau- und Umweltausschuss sowie im Haupt- und Finanzausschuss 
haben sich die Fraktionen der SPD und der FW Berching zur Vermeidung eines Losentscheids im 
Vorfeld darauf geeinigt, dass die SPD-Fraktion einen zweiten Ausschusssitz im Bau- und Umwelt-
ausschuss und die Fraktion der FW Berching einen zweiten Ausschusssitz im Haupt- und Finanz-
ausschuss belegt. 
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Zur Besetzung der Ausschüsse werden von den Fraktionen folgende Personen benannt: 
 
Bau- und Umweltausschuss 
 
CSU  Burger Regina 
  (1. Stellvertreter: Altrichter Melanie / 2. Stellvertreter: Dr. Christl Jan-Joachim) 
  Höffler Andreas 
  (1. Stellvertreter: Dr. Christl Jan-Joachim / 2. Stellvertreter: Altrichter Melanie) 
  Leidl Josef 
  (1. Stellvertreter: Meissner Christian / 2. Stellvertreter: Brandmüller Wolfgang) 
  Meyer Roland 
  (1. Stellvertreter: Brandmüller Wolfgang / 2. Stellvertreter: Mosner Daniel) 
  Rackl Manfred 
  (1. Stellvertreter: Stadler Maximilian / 2. Stellvertreter: Meissner Christian) 
  Steindl Erich 
  (1. Stellvertreter: Mosner Daniel / 2. Stellvertreter : Stadler Maximilian) 
 
SPD  Zeller Stephan (Stellvertrter: Mirwald Günter) 
  Wolfrum Erhard (Stellvertreter: Mirwald Günter) 
 
 
FW Berching Hollweck Sieglinde 
  (1. Stellvertreter: Bierschneider Lothar / 2. Stellvertreter: Merkert Petra) 
  
DFBerching Stork Werner 
  (Stellvertreter: Dr. Donhauser Franz) 
 
 
Haupt- und Finanzausschuss 
 
CSU  Altrichter Melanie 
  (1. Stellvertreter: Burger Regina / 2. Stellvertreter: Höffler Andreas) 
  Brandmüller Wolfgang 
  (1. Stellvertreter: Meyer Roland / 2. Stellvertreter: Rackl Manfred) 
  Dr. Christl Jan-Joachim 
  (1. Stellvertreter: Höffler Andreas / 2. Stellvertreter: Steindl Erich) 
  Leidl Josef 
  (1. Stellvertreter: Meissner Christian / 2. Stellvertreter: Meyer Roland) 
  Mosner Daniel 
  (1. Stellvertreter: Steindl Erich / 2. Stellvertreter: Burger Regina) 
  Stadler Maximilian 
  (1. Stellvertreter: Rackl Manfred / 2. Stellvertreter : Meissner Christian) 
 
SPD  Mirwald Günter  
  (1. Stellvertrter: Wolfrum Erhard / 2. Stellvertreter: Zeller Stephan) 
 
FW Berching Merkert Petra (Vertreter: Hollweck Sieglinde) 
  Bierschneider Lothar (Vertreter: Hollweck Sieglinde) 
  
DFBerching Dr. Donhauser Franz (Stellvertreter: Stork Werner) 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
CSU  Altrichter Melanie 
  (1. Stellvertreter: Mosner Daniel / 2. Stellvertreter: Burger Regina) 
  Brandmüller Wolfgang (keine Vertretung) 
  Dr. Christl Jan-Joachim 
  (1. Stellvertreter: Meyer Roland / 2. Stellvertreter: Rackl Manfred) 
  Steindl Erich 
  (1. Stellvertreter: Stadler Maximilian / 2. Stellvertreter: Höffler Andreas) 
 
SPD  Mirwald Günter  
  (1. Stellvertrter: Zeller Stephan / 2. Stellvertreter: Wolfrum Erhard) 
 
FW Berching Merkert Petra  
  (1. Stellvertreter: Bierschneider Lothar / 2. Stellvertreter: Hollweck Sieglinde) 
  
DFBerching Dr. Donhauser Franz (Stellvertreter: Stork Werner) 
 
 
Einstimmig beschlossen  
 
Die Mitglieder und Stellvertreter der Ausschüsse werden entsprechend den Vorschlägen 
der Fraktionen bestellt. 
 
 
 

10 
Bestimmung des / der Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsaus-
schusses 

 

 
Gem. Art. 103 Abs. 2 GO bildet der Gemeinderat in Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohner aus 
seiner Mitte einen Rechnungsprüfungsausschuss mit mindestens drei und höchstens sieben Mit-
gliedern und bestimmt ein Ausschussmitglied zum Vorsitzenden. 
 
Stadtratsmitglied Höffler schlägt vor, das Stadtratsmitglied Wolfgang Brandmüller als Vorsitzenden 
des Rechnungsprüfungsausschusses zu bestimmen. 
 
 
Einstimmig beschlossen  
 
Zum Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses wird das ehrenamtliche Stadt-
ratsmitglied Wolfgang Brandmüller bestimmt. 
 
 
 

11 
Bestellung von Herrn Bürgermeister Eisenreich zum Eheschließungs-
standesbeamten 

 

 
Gemäß § 1 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 Satz 3 der Verordnung zum Vollzug des Personenstandsgesetzes 
kann die Gemeinde einen Standesbeamten, dessen Aufgabengebiet auf bestimmte Bereiche des 
Standesamtes beschränkt ist bestellen. Diese Regelung ermöglicht es, einen Bürgermeister zum 
sog. Heiratsstandesbeamten zu ernennen. Die vorgeschriebene Eignung zum Standesbeamten 
müssen diese nicht erfüllen. 
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Einstimmig beschlossen  
 
Erster Bürgermeister Ludwig Eisenreich, geb. am 11.10.1959 wird weiterhin, gemäß den 
Vorschriften des Personenstandsgesetzes und der Personenstandsvollzugsverordnung, 
zum Standesbeamten mit der Einschränkung ernannt, dass die Bestellung auf die Ehe-
schließung beschränkt ist. 
 
 
 
12 Berichte und Anfragen  

 
a) Mitteilungsblatt der Stadt Berching – Gastkolumne von TPK 
 
Stadtratsmitglied Dr. Donhauser bittet Auskunft darüber, was es mit der Gastkolumne von TPK im 
Mitteilungsblatt der Stadt Berching auf sich hat. Wer verbirgt sich hinter dieser Abkürzung und auf 
wessen Veranlassung kommt der Beitrag in das Blatt ? 
 
  
 
 
 
 
Erster Bürgermeister Ludwig Eisenreich schließt um 20:15 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Stadtrates. 
 
 
 
 
 
 

Ludwig Eisenreich    Reinhard Buchberger 
Erster Bürgermeister    Schriftführung 

 


